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Abwägungstabelle 

 
 

 
 

Stellungnahmen der Behörden und  
sonstigen Träger öffentlicher Belange und  

deren Behandlungen 
 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
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Nr. Stellungnahmen TÖB/Öffentlichkeit Behandlungs- und Beschlussvorschläge 
 

 

1 
 
 

Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Grundwasser-/ Gewässerschutz 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Stellungnahmen TÖB/Öffentlichkeit Behandlungs- und Beschlussvorschläge 
 

 

   
 
 
Das Rückhaltevolumina ist vorgesehen und Bestandteil der Planung. Für die 
hydraulische Beurteilung des Lindenbächle werden die Daten vom Ingenieur-
büro ARZ mit dem Landratsamt abgestimmt. 
 
 
 
1.2 Abwasserbeseitigung  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Fortschreibung des AKP ist für 2025 vorgesehen.  
 
 
 
Die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis des RÜ 1 ist derzeit in Bear-
beitung. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
1.3 Bodenschutz/Altlasten  
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beach-
tet. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beach-
tet. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
1.4 Naturschutz 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beachtet. 
 
 
 
 
Die Festsetzungen zum Bebauungsplan werden entsprechend angepasst. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beachtet. 
 
 
 
 
 
1.5 Immissionsschutz 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
2. Abfallwirtschaft 
 
Die nötige Fahrbahnbreite richtet sich nach der Richtlinie für die Anlage von 
Stadtstraßen, Ausgabe 2006 (RASt 06). 
 
Nach der RASt 06 ist der Wendehammer so bemessen, dass das Wenden für 
einen Dreiachser möglich ist. 
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Der Kreuzungsbereich ist auf dein dreiachsiges Müllfahrzeug ausgelegt. 
 
 
3. Forstamt  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
4. Gesundheitsamt  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Novellierung der Trinkwasserverordnung wird in den textlichen Festset-
zungen mit aufgenommen. 
 
 
5. Jugendamt 
 
Die kommunale Bedarfsplanung ist ein Steuerungsinstrument zur Planung und 
Umsetzung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder in Betreuungs-
einrichtungen. Die Planung wird vom zuständigen Fachreferat Bildung und Fa-
milie jährlich überprüft, aktualisiert und vom Gemeinderat der Stadt Wert-
heim beschlossen. Die Ermittlung des zu erwartenden individuellen Bedarfs 
hängt von vielen Faktoren ab. Darunter fällt auch die Wohnraumplanung vor 
Ort in den kommenden Jahren inkl. Zu- und Wegzug von Familien. Die Rechts-
ansprüche auf frühkindliche Bildung für Kinder von ab dem vollendeten Le-
bensjahr bis Schuleintritt können aus heutiger Sicht in der Ortschaft Lindel-
bach abgedeckt werden. 
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Die Entwicklung der Schülerzahlen wird jährlich erhoben und dem Ausschuss 
für Verwaltung und Finanzen zur Kenntnis vorgelegt. Die Grundschülerinnen 
und Grundschüler aus Lindelbach gehören nach dem Schulbezirk zur Grund-
schule Dertingen. Die Grundschule Dertingen ist aktuell eine offene Ganz-
tagsschule. Weitere Grundschulen an denen es ein Ganztagsangebot gibt 
sind die Gemeinschaftsschule Wertheim (Sekundarstufe 1), Grundschule 
Bestenheid sowie die Otfried-Preußler-Schule. Es ist noch keine Entscheidung 
gefallen, an welcher Grundschule der Rechtsanspruch geltend gemacht wer-
den kann. Das Fachreferat Bildung und Familie hat die Schülerzahlen und den 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 
Schuljahr 2026/2027 im Blick. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
für Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 kann aus heutiger 
Sicht abgedeckt werden. 
 
6. Landwirtschaftsamt 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Standortalternativen für die nötigen Ausgleichsflächen wurden bereits ge-
prüft. Derzeit stehen keine Flächen mit gleicher oder annährend gleicher Eig-
nung, durch die die vorgesehenen Ausgleichsziele erreicht werden können 
zur Verfügung.  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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2.1  Regierungspräsidium Stuttgart- Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der vorbereitenden Überlegungen zur Ausweisung des Bauge-
biets hat sich die Stadt Wertheim intensiv mit möglichen Standorten ausei-
nandergesetzt. Eine Alternativprüfung hat bereits stattgefunden, wobei vier 
potentiell geeignete Flächen in der Gemarkung Lindelbach geprüft wurden. 
Diese sind jedoch unter Berücksichtigung verschiedener Belange weniger zu-
kunftsträchtig als der Geltungsbereich „Röte III“. Die ausführliche Alternativ-
prüfung kann den Begründungen zum Bebauungsplan und zum Flächennut-
zungsplanänderung entnommen werden. Unter Würdigung der Ergebnisse 
der geprüften Alternativen hat sich die Stadt Wertheim unter Abwägung aller 
Belange dazu entschieden, die neuen Bauflächen innerhalb des Vorbehalts-
gebiets auszuweisen.  

Um die Beeinträchtigung des Vorbehaltsgebiets für Erholung so gering wie 
möglich zu halten wird angrenzend an den Geltungsbereich eine Umgrenzung 
von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Durch diese Festsetzung wird 
die Eingrünung des Pangebiets langfristig sichergestellt.  

 

Eine Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde hat bereits vor der 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB stattgefunden. Die Vorgaben wurden bei 
den Vorentwürfen der Bauleitpläne bereits berücksichtigt. Nach Angaben des 
Daten- und Kartendienst der LUBW und nach erneuter Rücksprache mit der 
unteren Naturschutzbehörde befindet sich der Geltungsbereich nicht in ei-
nem Landschaftsschutzgebiet. 

 

 

Nach Abstimmung mit dem Betreiber der Richtfunkstrecke wird die Nutzung 
der Trasse durch das Plangebiet nicht beeinträchtigt. Es wird unter Punkt 
13.4 der Hinweise / Nachrichtliche Übernahme darauf hingewiesen. 
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Die Festsetzung der Anzahl der Mindestwohneinheiten wird aus dem Bebau-
ungsplan „Röte III“ in Wertheim-Lindelbach entnommen. Um die Mindest-
bruttowohndichte sicherzustellen, wird eine entsprechende Regelung durch 
die Stadt Wertheim in den Kaufverträgen aufgenommen. 
 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Das Regierungspräsidium Stuttgart wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
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3 
 

Regionalverband Heilbronn-Franken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Eine Alternativprüfung hat im Zuge des Bauleitverfahren bereits stattgefun-
den. Vier weiter Flächen in der Gemarkung Lindelbach wurden geprüft. Diese 
sind jedoch unter Berücksichtigung verschiedener Belange weniger zukunfts-
trächtig als der Geltungsbereich „Röte III“. Die ausführliche Alternativprüfung 
kann der Begründung zum Bebauungsplan und zum Flächennutzungsplanän-
derung entnommen werden.  

 

Eine Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde hat bereits vor der 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB stattgefunden. Die Vorgaben wurden bei 
den Vorentwürfen der Bauleitpläne bereits berücksichtigt. Nach Angaben des 
Daten- und Kartendienst der LUBW und nach erneuter Rückspreche mit der 
unteren Naturschutzbehörde befindet sich der Geltungsbereich in keinem 
Landschaftsschutzgebiet. 

 

Der Regionalverband Heilbronn-Franken wird am weiteren Verfahren betei-
ligt. 
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Nach Abschluss des Verfahrens wir der Regionalverband Heilbronn-Franken 
über die Rechtsverbindlichkeit informiert. Die entsprechenden Unterlagen 
werden zugesandt. 
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4 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 

 
 
 
 
 
 
Das Verbot zur Führung oberirdischer Freileitungen im Planbereich wurde 
aus städtebaulichen Gründen festgesetzt, um einen Wildwuchs von Freilei-
tungen zu vermeiden und somit zu einem geordneten Ortsbild beizutragen. 
Die Festsetzung wurde dahingehend ergänzt, dass ausnahmsweise eine ober-
irdische Führung nur dann zulässig ist, wenn dies im Einvernehmen zwischen 
dem Leitungsträger, der Stadt Wertheim, dem Vorhabensträger und dem Ei-
gentümer der Fläche entschieden wird. 
Das Verbot wurde nicht nur im Hinblick auf die Versorgung der einzelnen 
Grundstücke festgelegt, sondern auch im Hinblick auf die Führung der Leitun-
gen innerhalb des Grundstücks, hergestellt durch die Grundstückseigentü-
mer. 
Die Stadt Wertheim ist generell daran interessiert, die unterirdische Verle-
gung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen zu realisieren. In der Regel 
werden im Rahmen der Bauausführung Synergieeffekte mit anderen Versor-
gern genutzt (Stufengraben mit der Wasser- und Gasversorgung oder ge-
meinsamer Graben mit der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung), so 
dass ein wirtschaftlicher Bau der Telekommunikationslinien in unterirdischer 
Ausführung in der Regel möglich ist. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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5 
 

Polizeipräsidium Heilbronn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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6 
 

Stadtverwaltung Wertheim, Öffentliche Ordnung  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die weiteren Ausbaupläne etc. werden mit der Verkehrsbehörde abge-
stimmt. 
 
 



Bebauungsplan WA „Röte III“ in Wertheim-Lindelbach Stand: 05.01.2024 
 Blatt 18 
 

Nr. Stellungnahmen TÖB/Öffentlichkeit Behandlungs- und Beschlussvorschläge 
 

 

  

7 
 

Stadtwerke Wertheim  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzungen, welche der Errichtung eines 
Kabelverteilerschranks entgegenstehen. 
Der genaue Standort wird im Zuge der Erschließung mit dem Referat Tiefbau 
abgestimmt. 
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Wird zur Kenntnis genommen.  
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8 Ortschaftsrat Lindelbach  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Anzahl der Stellplätze pro Wohneinheit wird ab einer Wohnungsgröße 
von mehr als 50 m² auf zwei Stellplätze pro Wohneinheit erhöht. Bei 50 m² 
oder weniger wird ein Stellplatz pro Wohneinheit festgesetzt.  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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 Keine Bedenken und Einwände wurden vorgebracht durch: 
 
 

 
Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt  
Wellenbergstraße 3 
97941 Tauberbischofsheim 
______________________________________________________________ 
 
Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
Kreisstraßenbauamt 
Wellenbergstraße 9 
97941 Tauberbischofsheim 
__________________________________________________________________ 
 
Handwerkskammer Heilbronn-Franken 
Postfach 19 65 
74009 Heilbronn 
__________________________________________________________________ 
 
IHK Heilbronn-Franken  
Ferdinand-Braun-Straße 20 
74074 Heilbronn 
________________________________________________________________ 
 
Vodafone BW GmbH 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 
__________________________________________________________________ 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Freiwillige Feuerwehr Wertheim 
Abteilung Stadt 
Bismarckstraße 33 
97877 Wertheim  
_________________________________________________________________ 
 
Stadtverwaltung Wertheim 
Referat Bildung und Familie 
__________________________________________________________________ 
 
Tourismus Region Wertheim GmbH 
Gerbergasse 16 
97877 Wertheim 
__________________________________________________________________ 
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 Keine Stellungnahme wurde abgegeben von: 
 

 Natur- und Landschaftsschutzbeauftragter, Herr Markus Lutz  

 Bauernverband Main-Tauber-Kreis e.V. 

 Bundesnetzagentur Dienststelle Berlin 

 EnBW Regional AG 

 Zweckverband Wasserversorgung Main-Tauber-Kreis 

 Netze BW GmbH 

 Polizeirevier Wertheim 

 Stadtverwaltung Wertheim, Referat Bauordnungsrecht 

 Stadtverwaltung Wertheim, Referat Liegenschaften 

 Stadtverwaltung Wertheim, Referat Finanzen, Betriebswirtschaft 

 Stadtverwaltung Wertheim, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 Stadtverwaltung Wertheim, Referat 41 Altlasten  

 Stadtverwaltung Wertheim, Eigenbetrieb Baubetriebshof 

 Stadtverwaltung Wertheim, Wirtschaftsförderung 

 Stadtentwicklungsgesellschaft Wertheim 

 Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. 

 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V.  

 Naturschutzbund Deutschland Gruppe Wertheim e.V. 

 Wirtschaftsministerium  
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 


